
Der Organspendeausweis

Der Organspendeausweis schafft Klarheit. In dem 1997 geän-
derten Dokument kann man das Einverständnis zur Organ- 
und Gewebespende entweder generell erteilen, man kann 
es auf bestimmte Organe sowie Gewebe einschränken oder 
einer Organ- und Gewebespende widersprechen. In der Zeile 
„Anmerkungen/Besondere Hinweise“ kann man eine Person 
benennen, die im Todesfall benachrichtigt werden soll. 

Keine Entscheidung auf Lebenszeit

Niemand muss fürchten, sich ein für allemal 
festzulegen. Wer seine Einstellung zur Organ- 
und Gewebespende ändert, muss lediglich die 
alte Erklärung vernichten. Auf einem neuen 
Ausweis kann man seine geänderte Einstel-
lung festhalten. Außerdem ist es sinnvoll, die 
Angehörigen oder eine andere Vertrauens-
person über den geänderten Entschluss zu in-
formieren.

Wo sollte ich den Ausweis aufbe-
wahren?

Der Organspendeausweis wird an keiner offi-
ziellen Stelle registriert oder hinterlegt. Es ist 
sinnvoll, den Ausweis mit den Personalpapie-
ren bei sich zu tragen. In Notfällen schauen 
Rettungskräfte dort als erstes nach und kön-
nen die Angehörigen verständigen. Möglich 
ist aber auch, den Ausweis bei Angehörigen 
oder einer nicht verwandten Vertrauensper-
son zu hinterlegen.

Ursulinenstraße 8-16, 66111 Saarbrücken

E-Mail: pressestelle@gesundheit.saarland.de

www.gesundheit.saarland.de

ICH MACHE MIT!

ORGANSPENDE
KANN 
LEBEN RETTEN

Organspende 
Organspendeausweis

Antwort auf Ihre persönlichen Fragen erhalten Sie beim Infotelefon Organspende unter 
der gebührenfreien Rufnummer 0800 / 90 40 400.
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  was Muss ich tun, wenn ich OrganspenDer 
werDen wiLL?

Sie müssen lediglich einen Organspendeausweis ausfüllen und Ihre 
Entscheidung mit Ihren nächsten Angehörigen besprechen. Einen 
Vordruck fi nden Sie in diesem Faltblatt, in vielen Arztpraxen und 
im Internet unter www.dso.de, www.organspende-info.de sowie 
unter www.organspende.saarland.de. 

  Muss ich zuM arzt gehen, wenn ich Organ-
spenDer werDen wiLL?

Nein. Die Bereitschaft zur Organspende hängt nicht davon ab, 
dass Sie zum Zeitpunkt Ihrer Entscheidung völlig gesund sind. Ent-
scheidend ist der Gesundheitszustand der Organe zum Zeitpunkt 
der Entnahme nach Ihrem Tod.

  Muss ich Mich entscheiDen?
wer entscheiDet nach MeineM tOD?

Sie müssen sich nicht entscheiden. Wenn Sie sich nicht erkennbar 
entschieden haben, dürfen Ihnen nach dem Tod nicht ohne weite-
res Organe entnommen werden. In diesem Falle muss ein nächster 
Angehöriger wie Ehegatte, Lebenspartner, ein volljähriges Kind, 
die Mutter oder der Vater gefragt werden. 

  ab unD bis zu weLcheM aLter Kann ich eine 
erKLÄrung abgeben?

Ein Widerspruch zur Organspende kann ab dem Alter von 14 Jah-
ren abgegeben werden. Die Einwilligung in die Organspende oder 
die Übertragung der Entscheidung auf eine Person des Vertrauens 
ist ab 16 Jahren möglich. Die Zustimmung der Erziehungsberech-
tigten ist nicht erforderlich; entscheidend ist, dass Minderjährige 
die Tragweite ihrer Entscheidung verstehen. Eine feste Altersgren-
ze nach oben gibt es nicht.

  weLche Organe KÖnnen gespenDet werDen? 
Kann ich Meine erKLÄrung zur OrganspenDe 
auf bestiMMte Organe beschrÄnKen?

Gespendet werden können Nieren, Lungen, Herz, Leber, Bauch-
speicheldrüse, Darm, aber auch die Hornhaut der Augen, Herz-
klappen und andere Gewebe. Auf dem Organspendeausweis 
haben Sie ausdrücklich die Möglichkeit, bestimmte Organe oder 
Gewebe von der Spende auszunehmen, wenn Sie dies wünschen.

  wirD trOtz OrganspenDeausweis aLLes 
MÖgLiche fÜr Mich getan, wenn ich Lebens-
beDrOhLich erKranKt bin?

Selbstverständlich ist es das ärztliche Ziel, das Leben eines jeden 
Patienten zu retten. Notärzte, Rettungsteams und Intensivmedi-
ziner werden immer alles tun, um Ihren Gesundheitszustand zu 
stabilisieren und Ihr Leben zu retten. Die Frage nach der Organ-
spende stellt sich erst, wenn der Hirntod des Patienten festgestellt 
wurde.

  Muss ich befÜrchten, Dass Organe nach 
Der entnahMe VerKauft werDen ODer
gegen Meinen wiLLen entnOMMen werDen?

Ein Verkauf menschlicher Organe ist gesetzlich verboten. Auch 
eine Entnahme gegen den ausdrücklichen Willen des Patienten 
ist nicht erlaubt.

  weLche VOraussetzungen MÜssen fÜr
eine OrganentnahMe erfÜLLt sein?

Bevor Organe entnommen werden können, muss die Einwil-
ligung entweder des Verstorbenen oder seiner Angehörigen 
dafür vorliegen. Außerdem müssen zwei erfahrene Intensiv-
mediziner unabhängig voneinander den Hirntod des Patienten 
festgestellt haben. Auf eine Organspende wird verzichtet, wenn 
beim Organspender Erkrankungen vorliegen, die den potenziel-
len Organempfänger gefährden könnten. Hierzu gehören z.B. 
Tumorerkrankungen oder Infektionen des Organspenders.

  KÖnnen angehÖrige Den VerstOrbenen 
nach Der OrganentnahMe sehen?

Ja. Die Angehörigen können in jeder gewünschten Weise vom 
Verstorbenen Abschied nehmen. Nach der Organentnahme wird 
der Leichnam in würdigem Zustand zur Bestattung übergeben, 
die Operationswunde wird verschlossen.

 wO beKOMMe ich weitere infOrMatiOnen?

Fragen zum Thema Organspende beantworten Experten der 
Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation unter der gebührenfreien 
telefonnummer 0800/9040400. Informationen gibt es auch im 
Internet unter www.dso.de, www.organspende-info.de sowie 
unter www.organspende.saarland.de. 
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Die Bereitschaft zur Organspende ist eine höchst persönliche 

und freiwillige Entscheidung, die letztendlich jeder für sich al-

lein treffen muss. Ich möchte Sie deshalb bitten und dafür wer-

ben, sich mit dem Thema Organspende auseinanderzusetzen 

– denn Organspende kann Leben retten!

Die gesellschaftliche Akzeptanz und Anerkennung der Organ-

spende ist in den vergangenen Jahren deutlich gestiegen. Ein 

Erfolg, der nicht zuletzt den großen Fortschritten in der Trans-

plantationsmedizin zu verdanken ist. Dennoch warten rund 

12.000 schwerstkranke Patientinnen und Patienten bundesweit 

auf ein lebensrettendes Spenderorgan – oftmals vergebens. Des-

halb werden wir unsere Aufklärungs- und Informationsarbeit 

im Sinne der Betroffenen konsequent weiterführen, um mög-

lichst viele Menschen dafür zu gewinnen, ihre Entscheidung für 

eine Organspende zu Lebzeiten ganz bewusst zu treffen und 

dies auch ihren Angehörigen und Freunden mitzuteilen. 

In unserem Faltblatt fi nden Sie einen Organspendeausweis, mit 

dem Sie Ihre persönliche Entscheidung – wie immer sie auch 

ausfällt – dokumentieren können. Bitte bedenken Sie: Organ-

spende ist keine Einbahnstraße, sondern ein Prozess des Ge-

bens und Nehmens. Und niemand von uns ist davor gefeit, als 

Angehöriger oder Betroffener selbst in eine solche Situation zu 

geraten. Deshalb: Helfen Sie mit, Menschenleben zu retten und 

neue Lebensqualität zu schenken!

Ihr

Georg Weisweiler

Minister für Gesundheit und Verbraucherschutz

LIEBE
SAARLÄNDERINNEN
UND SAARLÄNDER!

Ihr

JA, ich gestatte, dass nach der ärztlichen Feststellung meines Todes meinem 
Körper Organe und Gewebe entnommen werden.

JA, ich gestatte dies, mit Ausnahme folgender Organe/Gewebe:

JA, ich gestatte dies, jedoch nur für folgende Organe/Gewebe:

NEIN, ich widerspreche einer Entnahme von Organen oder Geweben.

Über JA oder NEIN soll dann folgende Person entscheiden:

oder

oder

oder

oder

Für den Fall, dass nach meinem Tod eine Spende von Organen/Geweben zur 
Transplantation in Frage kommt, erkläre ich:

Platz für Anmerkungen/Besondere Hinweise
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Name, Vorname Telefon

Straße PLZ, Wohnort
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